
 

Seite 1 von 3 
 

 

 

 
 
BESCHLUSSVORLAGE 
 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 2 
 
ÖPNV/Regionalbusverkehr; 
Einführung der Isarcard S im Landkreis Erding 
 
Anlage(n): 
Muster Landkreis-Pass 

 
 
Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt am 03.06.2019 
 
 
öffentliche Sitzung 
 
Vorlagebericht: siehe Rückseite 
 
Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen: 
 
Es entstehen finanzielle Auswirkungen für die Anschaffung der Rohlinge des Land-
kreispasses (ca. 0,35 – 0,50 €/Stück). Weiterhin ist die Beschaffung von dokumenten-
echten Stiften sowie ggf. Folien erforderlich um einer Fälschung des Fotos entgegen-
zuwirken. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Landkreis Erding führt die Isarcard S im Wege der Tarifstrukturreform ein. 
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Vorlagebericht: 
 
Im Rahmen der MVV-Tarifstrukturreform die zum Fahrplanwechsel am 
15.12.2019 in Kraft treten wird, konnten seitens des Landkreises Erding 
durch Verhandlungen mit dem MVV durch die schlussendliche Umsetzung 
des Tarifmodells 3 weitgehend Verbesserungen für die Nutzer des ÖPNV 
im Landkreis Erding erwirkt werden.  
 
Besonders konnten innerhalb der Verbundlandkreise Änderungen im Tarifzonenzu-
schnitt erwirkt werden. Dieses bedeutet insbesondere für die Kommunen im östlichen 
Landkreis einen erheblichen Vorteil. Weiterhin wird durch die Änderungen im Tarifzo-
nenzuschitt grundsätzlich keine Kommune mehr durch eine Tarifzone durchschnitten 
(mit zwei Ausnahmen: Gaden ist in einer anderen Tarifzone als Eitting, begründet durch 
den Flughafen sowie die Haltestelle St. Kolomann liegt im Überlappungsgebiet 3 / 4 
während Wörth in Tarifzone 4 liegt). 
 
Ebenfalls kann die Große Kreisstadt Erding von allen Orten mit max. zwei Tarifzonen 
erreicht werden. 
 
Weiterhin ist durch die Tarifstrukturreform die Einführung einer Isarcard S (sog. Sozialti-
cket) in den jeweiligen Verbundlandkreisen eröffnet: 
 
Zum Zeitpunkt des Beschlusses der MVV-Tarifstrukturreform im Kreistag am 
06.02.2019 gab es seitens des MVV noch keine genaueren Ausführungen hinsichtlich 
der Einführung der Isarcard S. Ebenso konnte weder der finanzielle Aufwand noch noch 
die personellen Ressourcen dazu eingeschätzt werden. Zwischenzeitlich gab es neue-
re, fundiertere Informationen zur Isarcard S und der Umsetzung in den einzelnen Land-
kreisen.  
 
Daher wurden auf Initiative von Herrn Landrat Bayerstorfer seitens der Verwaltung, er-
neut die Modalitäten für eine Einführung der Isarcard S im Landkreis Erding geprüft: 
 
Allgemeines zur Einführung der Isarcard S: 
Generell obliegt es den Kommunen das Sozialticket im jeweiligen Landkreis einzufüh-
ren. Die Isarcard S ist eine fahrgastfinanzierte Karte. Durch Einführung der Isarcard S, 
entstehen dem Landkreis, neben den Aufwendungen für die Ausgabe des Land-
kreispasses keine weiteren Kosten. 
 
Damit durch eine leistungsberechtigte Person ein Sozialticket erworben werden kann ist 
es erforderlich, dass der sog. „Landkreispass“ an den berechtigten Personenkreis auf 
Antrag ausgegeben wird. Durch diesen Landkreispass (mit einer begrenzten Gültigkeit 
und Verlängerungsoption) wird die Berechtigung erlangt, die Isarcard S an den Ver-
triebsstellen des MVV zu erlangen (Automaten, Schalter).  
 
Der Landkreispass kann an folgende Personengruppen ausgegeben werden: 
• Bezieher von Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter (SGB 

XII) 
• Bezieher von Leistungen nach dem SGB II 
• Bezieher von Leistungen nach dem AsybLG 
• Personen, die Bundesfreiwilligendienst oder ein freiwilliges soziales oder freiwilli-

ges ökologisches Jahr leisten 
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Aufgabe der Landkreise bei der Einführung der Isarcard S ist es, die Aus-
gabe des Landkreispasses zu organisieren. Auch sind alle anfallenden 
Kosten für die Ausgabe des Landkreispasses durch den jeweiligen Land-
kreis zu tragen. 
 
Für den Landkreispass an sich fallen Materialkosten in Höhe von ca. 0,35 
€ bis 0,50 € an (Druckerei fertigt den Rohling an). Ein Ausfüllen des Land-
kreispasses kann per Hand erfolgen. Es müssen somit keine speziellen Drucker (ledig-
lich ein dokumentenechter Stift) angeschafft werden.  
 
Ein Muster des Landkreispasses aus München ist in Anlage beigefügt. 
 
Um die Ausgabe des Landkreispasses innerhalb des Landratsamtes möglichst kosten-
neutral und ohne Bindung großer Personalkapazitäten abzuwickeln, ist eine Ausgabe 
an zwei Stellen, dem Fachbereich 24 Asylmanagement sowie dem Fachbereich 22 Se-
nioren, Behinderte und Soziales denkbar. 
 
Vergleichbar ist die Nutzungsmöglichkeit des Sozialtickets mit einer Isarcard 9 Uhr. Die 
Kosten stellen sich wie folgt dar (nach Tarifreform): 
 
 

Geltungsbereich 
Von/nach München 

Isarcard 9 Uhr Isarcard S 

M 50,90 € 30,00 € 

M-1 66,90 € 34,20 € 

M-2 71,90 € 38,40 € 

M-3 74,90 € 42,50 € 

M-4 77,90 € 46,70 € 

M-5 80,90 € 50,90 € 

M-6 83,90 € 53,00 € 

Geltungsbereich außer-
halb 
München 

  

1 48,90 € 26,90 € 

2 50,90 € 30,00 € 

3 66,90 € 34,20 € 

4 71,90 € 38,40 € 

5 74,90 € 42,50 € 

6 77,90 € 46,70 € 
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